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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.1993

Rechtssatz

Eine Verp-ichtung zur Mitwirkung an der Feststellung des Sachverhaltes besteht nur dann, wenn eine

Verständigungspflicht nach §4 Abs2 StVO vorliegt, wenn ein am Unfallort Beteiligter das Einschreiten eines Organes der

ö8entlichen Sicherheit verlangt oder wenn ein am Unfallort zufällig anwesendes Organ aus eigenem Antrieb eine

Tatbestandsaufnahme vornimmt oder deren Vornahme veranlaßt.

Dem Beschuldigten ist innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist anzulasten, wodurch er es unterlassen hat, an der

Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken, weil es sich hiebei um ein wesentliches Tatbestandsmerkmal handelt.

Schlagworte

Verkehrsunfall, Sachschaden, Sachverhaltsfeststellung, Pflicht zur Mitwirkung, Tatumschreibung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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